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Morggrof zu Brondenburg, in Preußen

zu l\Aogd eburg etc -

Demnoch bei uns ,l)nsere liebe getreue

5chützen und Bürgerschoft der Unverbrüchlichen

Stodt St. Georgen om 1ee unterthönigst onge-

zeiget , wie die uns bess erer Ordnung

willen, ihr ongefangenes Exercitium ous

Scheiben Schießen und mit Arm Gewehr

umzugehen verständig zu werden,

etliche Articel verfaßet, mit unterthönigster

Liebe,doß wi r geruhen rnöchten solche gnödigst

zu conf i rmieren: dos hoben Wi r ongesehen

ihre unterthänigste Bittei] welche darum

f olgendermoßen beim Wort zu Wort

olso louten.

t. Soll ein Schütz, sobald er tn dos Schieß Hous

kommt, sich mit 12 Schuß Pulver und

Blei nebst dem Ladzeug wohl beworen

hoben, do ferne aber doron etwos fehlen

sollte, soll ein Schütz bei einer rehpee Schützen

Compognie mit 4 gr. doch in der Strofe

stehen.
2. Sotl ein Schütz ous seinem eigenen Gewehr

schießen , es wöre denn, doß on seinem

Gewehr etwos zugrunde gegongen und derzeit

untouglich wäre, also donn soll ihm ous eines

onderen Rohr etliche Schuß zu tun erloubt

und gelossen werden"

3. Soll kein Schütz bef ugt sein mit einem Seiten

Gewehr on die Schießstott zu 'freten, würden

sich ober einer oder mehr doron nicht

gemäß verholten, soll jeder wie im ersten

Artikel gemelt, in der Strofe stehen'



4" Soll keinem Schützen erloubt sein

in der Schiestot ohne .(??).".....

zu gehen, welches der Schützen Componie

zuwieder ist, bei der Strofe 4 9r'
5. Do ein Schütz in die Schiestott tritt und noch

seinem Gru ß, und hot etwas vergessen

soll kein er mehr bef ugt sein dos selbe

zu holen ,bei Verliehrung seines Schusses'

6. S0llte einem SchÜtzen dos Gewehr 3mol ver'

sogen,oder dos Zint Krout obbrennen,

so soll der Schuß verfollen sein'

7. Soll kein Schütz befugt sein, on eines anderen

seinen Lodzeug sich zu vergreifen, es geschehe

denn mit des anderen seiner Erloubnis,

diestrofeZgr.
8" Soll kein Schütz befugt sein, so einer in den

Schießstond tritt , einer den onderen zu incommo-

dieren, bei Strofe ? 9r.
g. 50ll kein Schütz dem onderen in dem Schieß-

Hous mit Fluchen, Schimpf und onderen

groben 5 cherzworten begegnen, wel ches

der Löbl. Schütz en Compognie onehin nicht

geziehmet , bei Strafe 6 9r"
10. Sollen diejenigen 5chützen,welche sich getrouen

ouf die weite Scheibe aus freier Hond

zu schießen 6 9r. Schußgeld legen, ouf

die Kronz Scheib en ober 3 9r. Und soll keiner

Mocht hoben den Riemen onzuziehen oder

zu holten bei Strofe 2 gr.

11.Sollen dielenigen Bürger ,welche Lust hoben

doch sich noch nicht getrouen, mit uns Schützen

ous freier Hond zu schießen, Erloubnis

hoben, wenn wir geschossen das Roh r ouf zulegen

und sowol ouf die weite ols ouf die Krontz-

Scheibe n 2 gr. zu legen wo eben dron seien'



12.

13.

Soll kein Schütz befugt sein, ohne Erloubnis eines

5chützenmeisters, die Scheiben zu betreten,

bei Strofe 2 9r"
Auch soll dem ordinori Schütz ohne erhebliche Ursoch

oußen bletben,bei Strofe 6 gr. es wäre denn doß er sich

entschul diget, und schuldet sein Leggeld"

Sollen von denen gewöhnlichen 5chützen-

Meistern , wie sonst gebräuchlich

ein olter alle Johre obgehen, doch hingegen

von der Löbl. Schützen Compognie an dessen

Stelle ein Jung er , wiederum dozu

erwählet werden.

5o ein Schütz einer dem anderen seinen

Schuß betroffen würde, soll dos durch

den sog. Zeiler olsbold gemeldet

werden. Hernoch von den Hercen S'chützen-

meistern , welche obgeordnet werden

und die Differenz mit dem zirkel obzuteilen,

wer der Nähste ist.

Sobold eine Scheibe obgeschossen, so sollen die Herren

5chützenmeister zwei Monn der Löbl. Schützen-

Compognie obordnen, selbige somt dem

Zieler obzuholen.

Sobold von einer Löbl. Schützen Compognie

dos Schi eßen zu Ende gebracht worden,

solle, wie sonst gebräuchlich die Löbl ' Compagnie

mit Fohnen und Trommelschlog ousmors chteren

bis zur Schießstott, do ober einer ohne erhebliche

ursoch außen bleibet, soll er unter f l. verbüßen.

5o nun bei abgemeldetem Ausschießen ein Schütz

seinen Schuß in die Scheibe tut, soll solches durch

den Trommelsch lag gemeldet werden'

t4.

15"

16.

17,

18.



tg" Es soll ouch niemond dos Schießhous

betreten, allwo die Schützen ihren Stond

haben, es sei denn, oußer erhebliche Ursoch'

der ober dorwider handeln würde'

der soll mit der Peitschen bestrafet werden.

Doturn Himmelcron den 12 JulY t72O

Daß vorstehende Copie von der ad 5e-

renissimo mit gnädigst Hoher eigen-

händiger Nohmens Signotur und bei-

gedruckten Hochfürst. 6nädi9st ' Seteti
hot doto Himmelcron den 12' July Anno

L720 gnädigst " Confirmierten 5chützen

Ordnung etner Löbl. Schützen-Com-

pognie ouf den Brondenburger zu

5t. Georgen am See genannten ihrem

woren Mit vorg elegten Originol

noch geholtener Colation und Achent-

totion von Wort zu Wort gleichlou-

tend sein; Wird von Kön. BoYreuth

Notoriot-Amtswegen mit eige

ner Hond Unterschrift vorge-

druckten Notoriat-5i9net und

Pitschoft hiermit beurkundet'

Signotum BoYreuth den t4 '

A" C. 1722
Sebostion Georg Löw

5. Cochor: Mojestote
Jurotus NotorY od

Boyreuth ,22.Jonuar 1969 Dr. A. Stuhtfaufä Noch Möglichkeit

gedeutet.


